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(3) Die Wahl und die Arbeitsweise der Konflikt
kommissionen werden durch eine Richtlinie geregelt, 
die vom Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes beschlossen und vom Ministerrat bestä
tigt wird.

§ 144

(1) Die Konfliktkommissionen untersuchen und ent
scheiden bei

a) Verstößen gegen die Gebote der sozialistischen 
Moral, insbesondere der sozialistischen Arbeits
moral,

b) Einsprüchen der Werktätigen gegen Disziplinar
maßnahmen, die vom Betriebsleiter auf Grund 
der betrieblichen Arbeitsordnung ausgesprochen 
wurden,

c) Streitfällen zwischen den Werktätigen und dem 
Betrieb über das Bestehen und die Verwirklichung 
von Rechten und Pflichten aus dem Arbeitsrechts
verhältnis,

d) Streitfällen zwischen dem Werktätigen und der 
Sozialversicherung über Leistungen, die im Be
trieb gewährt werden,

e) geringfügigen Straftaten durch Angehörige des 
Betriebes auf Grund einer Übergabeentscheidung 
der Untersuchungsorgane, des Staatsanwaltes oder 
des Gerichts sowie bei Beleidigungen auch auf 
Antrag des Verletzten.

(2) Die Konfliktkommissionen haben, soweit der An
tragsgegner Angehöriger des Betriebes ist, nach An
tragstellung zur gütlichen Beilegung zu beraten über

a) einfache Streitigkeiten wegen Geldforderungen 
bis zur Höhe von etwa 500,— MDN,

b) andere Streitigkeiten bei einfachem Sachverhalt, 
die im alltäglichen Leben der Bürger aus Ver
letzungen ihrer Rechte und Pflichten entstehen,

c) Streitigkeiten wegen der Erfüllung von rechtsver
bindlich festgestellten Unterhaltsverpflichtungen.

§ 145

(1) Der Werktätige bzw. derjenige, der die Beratung 
beantragt hat, kann gegen einen Beschluß der Kon
fliktkommission, durch den eine Erziehungsmaßnahme 
wegen eines Verstoßes gegen die Gebote der sozialisti
schen Moral ausgesprochen wird, Einspruch an die zu
ständige betriebliche Gewerkschaftsleitung erheben. 
Diese kann den Beschluß der Konfliktkommission auf- 
heben und in diesem Fall die Konfliktkommission be
auftragen, die Sache erneut zu beraten.

(2) Gegen die Entscheidung der Konfliktkommission 
wegen einer geringfügigen Straftat kann der Beschul
digte Einspruch beim örtlich zuständigen Kreisgericht 
einlegen. Dieses kann die Entscheidung der Konflikt
kommission aufheben und mit entsprechenden Emp
fehlungen zur erneuten und endgültigen Beratung und 
Entscheidung an die Konfliktkommission zurückgeben 
oder den Einspruch, wenn er unbegründet ist, zurück
weisen.

§ 146

(1) Der Werktätige bzw. der Betriebsleiter kann gegen 
einen Beschluß der Konfliktkommission, mit dem über 
einen Einspruch über eine Disziplinarmaßnahme oder

über das Bestehen und die Verwirklichung von Rechten 
und Pflichten aus dem Arbeitsrechtsverhältnis ent
schieden wurde, Einspruch bei der Kammer für 
Arbeitsrechtssachen des zuständigen Kreisgerichts er
heben.

(2) Der Werktätige bzw. die Betriebsgewerkschafts
leitung kann gegen einen Beschluß in einem Streitfall 
über die Leistungen der Sozialversicherung Einspruch 
bei der Kreisbeschwerdekommission für Sozialversiche
rung erheben.

§ 147
Die Beschwerdekommissionen für Sozialversicherung

(1) Über Streitfälle aus der Anwendung des Sozial
versicherungsrechts, die in den Betrieben bzw. durch 
die Venvaltungen für Sozialversicherung bei den Kreis
vorständen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
nicht gelöst wurden, entscheiden die Beschwerde
kommissionen für Sozialversicherung des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes auf der Grundlage der 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen.

(2) Die Beschwerdekommissionen für Sozialversiche
rung gliedern sich in Kreisbeschwerdekommissionen, 
Bezirksbeschwerdekommissionen und die Zentrale Be
schwerdekommission.

(3) Die Wahl und die Arbeitsweise der Beschwerde
kommissionen für Sozialversicherung werden durch 
eine Richtlinie geregelt, die vom Bundesvorstand das 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes beschlossen 
und vom Ministerrat bestätigt wird.

Die Senate bzw. Kammern für Arbeitsrechtssachen

§ 148
(1) Die beim Obersten Gericht, bei den Bezirks- und 

Kreisgerichten bestehenden Senate bzw. Kammern für 
Arbeitsrechtssachen entscheiden über Streitfälle aus 
der Anwendung des sozialistischen Arbeitsrechts, die 
in den Betrieben nicht gelöst wurden.

(2) Für ihre Tätigkeit gilt die Arbeitsgerichtsordnung, 
soweit sich aus dem Gerichtsverfassungsgesetz nichts 
anderes ergibt.

§ 149
(1) Die Richter und Schöffen des Senats für Arbeits

rechtssachen beim Obersten Gericht werden von der 
Volkskammer auf Vorschlag des Staatsrates der Deut
schen Demokratischen Republik auf vier Jahre, jeweils 
innerhalb von drei Monaten nach Neuwahl der Volks
kammer, gewählt. Die Vorschläge für die zu wählenden 
Schöffen werden dem Staatsrat vom Bundesvorstand 
des FDGB unterbreitet.

(2) Die Hilfsrichter des Senats für Arbeitsrechtssachen 
werden auf Vorschlag des Präsidenten des Obersten 
Gerichts durch den Staatsrat berufen.

(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen des Ga- 
richtsverfassungsgesetzes.

§ 150
(1) Die Richter der Senate und Kammern für Arbeits

rechtssachen bei den Bezirks- bzw. Kreisgerichten 
werden durch die Bezirks- bzw. Kreistage auf Vor
schlag des Ministers der Justiz auf vier Jahre jeweils


